
Auszug aus der Verwaltungsgerichtsordnung 

3. Abschnitt Ehrenamtliche Richter 

§ 19 [Aufgaben und Rechte] 

Der ehrenamtliche Richter wirkt bei der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfindung mit 

gleichen Rechten wie der Richter mit. 

§ 20 [Voraussetzung zur Berufung] 

1Der ehrenamtliche Richter muß Deutscher sein. 2Er soll das 25. Lebensjahr vollendet und 

seinen Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks haben. 

§ 21 [Ausschluss der Berufung] 

(1) Vom Amt des ehrenamtlichen Richters sind ausgeschlossen  

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 

als sechs Monaten verurteilt worden sind, 

2. Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben ist, die den Verlust der Fä-

higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, 

3. Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgebenden Körperschaften des Lan-

des besitzen. 

(2) Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht zu ehrenamtlichen Richtern 

berufen werden. 

§ 22 [Weitere Gründe zur Nichtberufung] 

Zu ehrenamtlichen Richtern können nicht berufen werden  

1. Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden 

Körperschaften eines Landes, der Bundesregierung oder einer Landesregierung, 

2. Richter, 

3. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie nicht ehrenamtlich tätig 

sind, 

4. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, 

4a. (weggefallen) 

5. Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten geschäfts-

mäßig besorgen. 
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§ 23 [Ablehnung des Amtes; Härtefälle] 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen Richters dürfen ablehnen  

1. Geistliche und Religionsdiener, 

2. Schöffen und andere ehrenamtliche Richter, 

3. Personen, die zwei Amtsperioden lang als ehrenamtliche Richter bei Gerichten der 

allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig gewesen sind, 

4. Ärzte, Krankenpfleger, Hebammen, 

5. Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen, 

6. Personen, die die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch er-

reicht haben. 

(2) In besonderen Härtefällen kann außerdem auf Antrag von der Übernahme des Amtes be-

freit werden. 

§ 24 [Entbindung ehrenamtlicher Richter] 

(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist von seinem Amt zu entbinden, wenn er  

1. nach §§ 20 bis 22 nicht berufen werden konnte oder nicht mehr berufen werden kann 

oder 

2. seine Amtspflichten gröblich verletzt hat oder 

3. einen Ablehnungsgrund nach § 23 Abs. 1 geltend macht oder 

4. die zur Ausübung seines Amtes erforderlichen geistigen oder körperlichen Fähigkei-

ten nicht mehr besitzt oder 

5. seinen Wohnsitz im Gerichtsbezirk aufgibt. 

(2) In besonderen Härtefällen kann außerdem auf Antrag von der weiteren Ausübung des Am-

tes entbunden werden. 

(3) 1Die Entscheidung trifft ein Senat des Oberverwaltungsgerichts in den Fällen des Absatzes 

1 Nr. 1, 2 und 4 auf Antrag des Präsidenten des Verwaltungsgerichts, in den Fällen des Ab-

satzes 1 Nr. 3 und 5 und des Absatzes 2 auf Antrag des ehrenamtlichen Richters. 2Die Ent-

scheidung ergeht durch Beschluß nach Anhörung des ehrenamtlichen Richters. 3Sie ist unan-

fechtbar. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend in den Fällen des § 23 Abs. 2. 

(5) Auf Antrag des ehrenamtlichen Richters ist die Entscheidung nach Absatz 3 von dem Senat 

des Oberverwaltungsgerichts aufzuheben, wenn Anklage nach § 21 Nr. 2 erhoben war und 

der Angeschuldigte rechtskräftig außer Verfolgung gesetzt oder freigesprochen worden ist. 

§ 25 [Amtsperiode] 

Die ehrenamtlichen Richter werden auf fünf Jahre gewählt. 
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§ 26 [Wahlausschuss und Zusammensetzung] 

(1) Bei jedem Verwaltungsgericht wird ein Ausschuß zur Wahl der ehrenamtlichen Richter be-

stellt. 

(2) 1Der Ausschuß besteht aus dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts als Vorsitzendem, 

einem von der Landesregierung bestimmten Verwaltungsbeamten und sieben Vertrauensleu-

ten als Beisitzern. 2Die Vertrauensleute, ferner sieben Vertreter werden aus den Einwohnern 

des Verwaltungsgerichtsbezirks vom Landtag oder von einem durch ihn bestimmten Landtags-

ausschuß oder nach Maßgabe eines Landesgesetzes gewählt. 3Sie müssen die Vorausset-

zungen zur Berufung als ehrenamtliche Richter erfüllen. 4Die Landesregierungen werden er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit für die Bestimmung des Verwaltungsbe-

amten abweichend von Satz 1 zu regeln. 5Sie können diese Ermächtigung auf oberste Lan-

desbehörden übertragen. 6In den Fällen des § 3 Abs. 2 richtet sich die Zuständigkeit für die 

Bestellung des Verwaltungsbeamten sowie des Landes für die Wahl der Vertrauensleute nach 

dem Sitz des Gerichts. 7Die Landesgesetzgebung kann in diesen Fällen vorsehen, dass jede 

beteiligte Landesregierung einen Verwaltungsbeamten in den Ausschuss entsendet und dass 

jedes beteiligte Land mindestens zwei Vertrauensleute bestellt. 

(3) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, ein Verwaltungsbeam-

ter und drei Vertrauensleute anwesend sind. 

§ 27 [Anzahl ehrenamtlicher Richter] 

Die für jedes Verwaltungsgericht erforderliche Zahl von ehrenamtlichen Richtern wird durch 

den Präsidenten so bestimmt, daß voraussichtlich jeder zu höchstens zwölf ordentlichen Sit-

zungstagen im Jahr herangezogen wird. 

§ 28 [Vorschlagsliste] 

1Die Kreise und kreisfreien Städte stellen in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für ehren-

amtliche Richter auf. 2Der Ausschuß bestimmt für jeden Kreis und für jede kreisfreie Stadt die 

Zahl der Personen, die in die Vorschlagsliste aufzunehmen sind. 3Hierbei ist die doppelte An-

zahl der nach § 27 erforderlichen ehrenamtlichen Richter zugrunde zu legen. 4Für die Auf-

nahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Ver-

tretungskörperschaft des Kreises oder der kreisfreien Stadt, mindestens jedoch die Hälfte der 

gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich. 5Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der 

Vertretungskörperschaft bleiben unberührt. 6Die Vorschlagslisten sollen außer dem Namen 

auch den Geburtsort, den Geburtstag und Beruf des Vorgeschlagenen enthalten; sie sind dem 

Präsidenten des zuständigen Verwaltungsgerichts zu übermitteln. 

§ 29 [Wahlverfahren] 

(1) Der Ausschuß wählt aus den Vorschlagslisten mit einer Mehrheit von mindestens zwei 

Dritteln der Stimmen die erforderliche Zahl von ehrenamtlichen Richtern. 

(2) Bis zur Neuwahl bleiben die bisherigen ehrenamtlichen Richter im Amt. 

 


